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ege auf „Indulgendum. Ut SOlummodo 61 possit Seme!l IN
die VoI tliam rarius. prou Ordinarius attentis Circꝛumstantiis
magis eéxpedire judicaverit.“

34 Die Ausſetzung während der Veſper, bei anderen Nach
mittags⸗ und Abendandachten und bei Bruderſchaftsfeſten.

A) „Hinſichtlich der Usſetzung des Allerheiligſten ährend
der liturgiſchen Veſper gilt dieſelbe ege und Duldung, wie bezüglich
der Au

ſetzung während des Hoch oder Pfarramtes. Nach der Veſper
iſt ſie In erſelben Weiſe ſtatthaft, wie Uſſe des Pfarramtes.“

11
Es gilt als allgemeines Geſetz, daſs die Veſper vor ausgeſetztem

Allerheiligſten ebenſowenig zuläſſig iſt, als die Missa vor demſelben.
Da aber da OCaerem. Pisc (Aib II geſtattet, „PEeI

hane Octavam (Sce 88 Corporis Christi) DOnere
altare tabernaculum Ostensorium CU Sanctissimo Sacra-
mento discooperto, dum Vesperae t Offieia divina 1eC4
tantur. 20 M populi frequentia 804e aCcedére.
ſo hat ſich die Gewohnheit gebildet und eingebürgert, auch anderen
Feſttagen die Veſper vor dem ausgeſetzten Allerheiligſten zu halten.
Dieſe cCOonsuetudo. ſie un Wahrheit ſeit unfürdenklichen Zeiten
beſteht, hat nach den Erklärungen des heiligen Stuhles einen Anſpruch
auf Duldung, aber keineswegs alle, ondern nur für jene Feſt
tage, für welche der Ordinarius dieſe übliche Usſetzung während
der Veſper rlaubt hat

Eine cCommemoratio Sanctissimi Sacramenti hat bei ſolchen
Veſpern nach einer Entſcheidung der vom März 1859
ni 0 und iſt auch das „Fidelium animae“ nach emſelben
Decrete nicht Unterlaſſen.

Darf aber auch die Ausſetzung nicht vorgenommen werden
während der Veſper, ſo kann ſie doch nach erſelben geſtattet
werden In der eiſe, wie ſie Schluſſe des Pfarramte als rlaubt
ärt  * wurde (ſ 17) Da nach einem Beſcheide der vom

Mai 1857 der Officiator während der Veſper die 0 nicht
tragen darf, ſo bekleidet ſich QAmt erſt nach derſelben unmittelbar
vor dem Acte der Usſetzung.

„Bei anderen ſchon bisher üblichen Nachmittags⸗ oder
Aben dandachten (Litaneien, Roſenkränzen 2e.) Unterliegt die Aus⸗
ſetzung keiner Beanſtandung. Sie kann Im Ciborium oder In der
Monſtranz geſchehen, je nachdem die hinſichtlich der Ausſetzung mn
der letzteren beſtehenden Vorſchriften eingehalten werden können und
die Theilnahme des Volkes oder die Eler des age EeS wünſchens
wert erſcheinen läſst“ (1

Die herkömmlichen Ausſetzungen bei anderen, als ſtreng tur
giſchen Gottesdienſten, wie die und Veſper ES ſind, werden
alſo weniger beanſtandet, und iſt EeS dem Imeſſen des arrer
überlaſſen, ob ſie den Charakter einer eXPOsitio Privata oder publica
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aben ollen. Letztere dürfte jedenfalls nicht ſtattfinden, wenn etwa
eine Kirche die Koſten für die vorgeſchriebene nzah von Lichtern
nicht aufbringen könnte oder die Theilnahme des Volkes eine
eringe ſein würde.

„Die reorganiſierten Bruderſchaften haben ſich bezüglich
der Ausſetzung des Allerheiligſten und der noa  en ihre
genehmigten atzungen, Bruderſchaftsbriefe und Ordo SaCEri Ministerii.
ne etwaigen anderen oberhirtlichen eiſungen und die Inſtruction
zur Reorganiſierung von Bruderſchaften 5 halten. Die noch nicht
reorganiſierten können ihr au pt⸗ oder Titularfeſt den
höchſten Feſten zählen, und 22 kann demnach Unter den dort QAus⸗
geſprochenen edingungen gedulde werden, daſs jenem
das Hochamt aber nur dieſes, vor ausgeſetztem Allerheiligſten
celebriert werde“. 13.)

Vom ahre 1861 wurde vom Hochwürdigſten errn Biſchofe
Ignatius auf run einer apoſtoliſchen 0  ma eine Reorganiſation
ſämmtlicher Bruderſchaften des Bisthums vorgenommen, we  L, als
der Paſtoral⸗Erlaſs erſchien, noch nicht vollendet war Hiebei wurde
die canoniſche Errichtung derſelben, die Authenticität der Bruderſchafts⸗
äſſe geprüft und ein Ordo für die Bruderſchafts⸗Gottes⸗
dienſte feſtgeſetzt, der auch die Usſetzung des Allerheiligſten bei
enſelben regelte.

22 Die Ausſetzung den Faſchingstagen und F„um Grabe“
Charfreitag ud Charſamstag.
a) „An den Faſ

ingstagen iſt die Diöceſan⸗Uebung bei

zubehalten, nach welcher In Städten, Märkten oder größeren rten
das Allerheiligſte vom Schluſſe der Frühmeſſe oder von ſechs Uhr
früh bis abends ausgeſe wird. In Dörfern kann die Ausſetzung,
1e nach der Gewohnheit, vom Schluſſe der Pfarrmeſſe eine oder die
andere Stunde oder auch bis ittag, und abends wieder zu 9E·
eigneter Zeit ſtattfinden. Es kann aber auch das Allerheiligſte einige
Zeit vor der Pfarrmeſſe zum öffentlichen Gebete ausgeſe und dann
dieſe als Repoſitions⸗Meſſe vor demſelben geleſen werden. Soll der
für dieſes Triduum gewährte Ablaſs werden önnen
Unter Erfüllung der übrigen Bedingung (reuige Beicht, würdige
Communion nd andächtiger Beſuch der Ausſetzungs⸗Kirche) ſo
genügt eine während des age unterbrochene Usſetzung nicht,
ſondern dieſe muſs „PEeI tres dies“, allerdings ohne Einrechnung
der achtzeit, jedoch mindeſtens von Sonnenaufgang bis Sonnen⸗
untergang ſtattfinden. Doch können alle Gläubigen auch bei kürzerer
Dauer der Ausſetzung ſich El mehrerer Abläſſe, auch eines voll⸗—
kommenen, theilhaftig machen“. Hp Abſchn., 1II 4

Die Gewohnheit, während der Faſchingstage das vierzigſtündige
Gebet abzuhalten oder on eine länger dauernde Ausſetzung ver⸗
anſtalten, iſt vom eiligen Stuhle nie miſsbilligt worden, und hat

gerade für dieſe Zeit bisweilen ſehr weitgehende V  ndulte gewährt


